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Neuordnung im Wohnungsamt.

Aul wenif cn - Gebieten der öffentlichen Verwaltung w ?.r das
Ch e,os nach dcm Zusr .mmonbruch dor Naziherrs .chaf t so vo 11 kommen , wi e

auf dem des Wohnungswesens . 100 . 000 Wohnungen hat der _Krieg zar¬

stört , ihre Besitzer wurden obdachlos und erheben Anspruch auf Zu¬
teilung einer neuen Wohnung . Tausende politische Opfer dos Nczi-
terrors kamen zurück und mußten untergebracht worden . Die Nazige¬

setzgebung und das Wohnungsanfordorungsgesetz haben dem Wohnungs - '
amt neue gigantische Aufgaben • gestellt . Die Zahl der Parteien , die

vom Wohnungsamt zu behandeln sind , ist dadurch noch größer gewor¬
den . An do -n Sprechtagen suchen Tausende Einlaß ins ' Wohnungsamt , um

die Erledigung ihres Falles zu beschleunigen . Viele Stunden sind

die Wohnungswerber auf der Straße angestellt.
Diesem Umfang der Bevölkerungsbewegung - ist das Wohnungsamt

räumlich nicht gewachsen . Es erfolgt daher eine Neuregelung des
Geschäftsbetriebes des Wohnungsamtes , so daß das Anstellen der Woh—

nungswerber in Zukunft überflüssig und zwecklos wird . In dun Bezir¬

ken werden Exposituren des Wohnungsamtes errichtet . Dort worden
Beamte des Wohnungsamtes Dienst machen und dorthin sind in Zukunit
alle Ansuchen , zu richten . Die Neuordnung wird ab Montag , den 15 . Ok¬
tober wirksam . Zur Durchführung der organisatorischen Ai beiten

bleibt das Wohnungsamt vom 8 . bis 15 . Oktober geschlossen . In die¬
ser Zeit entfällt daher jeder Parteionv e r k e hr . Au 15 . O .u . bober fin¬
det ein Parteionverkehr im Wohnungs amt in der Bartenstoingesse nur

mehr für die vorgeladenen Parteien statt . Alle anderen Wohnungo-
werber wenden sieh an die zuständige Expositur , Die Anschriiton und

die Amtsstunden der Exposituren werden rechtzeitig verlautoarx . Den
Exposituren worden Erhebungsbeamte zur Verfügung stehen und iot

dafür gesorgt , daß die vorliegenden und eingebrachten Ansuchen rasch
und genau überprüft und erledigt werden . In den Bezirksexposituren
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werden nur t - olche Ans ue .be n behandelt , die auf dem vorgedruckten
V/ohnungswerberbl ^ ttc singe bracht worden sind . Andere Gesuche wer-

QvUi nicht mehi ’ behändolt . Mit solchen Gesuchen eingeroichte Origi¬
naldokumente werden den Wohnungswerbern zurüekg .esendet . Wc-hnungs-
werber , die noch kein Wohnungswerberblatt ausgefüllt haben , wenden
sich ab,15 . Oktober an die zuständige Expositur des Wohnbezirkes.

Freie Wohnungen sind anzuzeigen.

Des Wohnungsamt der Stadt Wien macht aufmerksam , daß die im
§ 4 dos Gesetzes vom 22,  August 1945 ( Wohnungs anfor - erungsgesetz)
vorgosebene Anz ei g epf1icht für freiwerdende Wohnungen bercits
rechtskräftig ist . Hausbesitzer und Hausverwalter haben dom Woh¬
nungsamt . der Stadt Wien zu melden;

fi ) gerichtlich auf gekündigte Wohnungen und Wohnräume nach
Rechtskraft der Kundigung,

b ) alle freiwerdenden Wohnungen und Wohnräume einschließlich
der bereits gemäß lit . a anzuzeigenden und der im . Tausch¬
wege freiwerdenden mit dem tatsächlichen Ende der Miete,
wo kein Mietvertrag bestanden hat , mit dem Ende der Inne-
habung aus irgend einem Grunde5

c ) Doppelwohnungen ( § 5 , Punkt 1 ) ;
d ) leerstehende ' Wohnungen und Geschäftsräume ' ( § 5 Punkt 2 ) $
e ) unbenutzte Wohnungen ( § 5 Punkt 3 ) ;
f ) unzulänglich benützte Wohnungen ( § 5 Punkt 4 ) 5
g ) Wohnungen deren Mieter dem im § 17 des Verbotsgesetzes ge¬

nannten Persohonkreis angehören ( § 5 Punkt 8 ) 5
h ) überzähl . igQ Wohnräume ( § 5 Punkt 13 ) ;
Die Anzeigen sind vom Hauseigentümer oder dessen Bevollmächtig¬

ten zu erstatten . Bei Döppelwohnungen und den im § 5 Punkt 13 be¬
zeichnet an überzähligen Wohnräumen trifft die Anseigepflicht den
W 0hnung sinhab er.

Die Anzeigen sind in den im Abs . ( 1 ) lit . a und b , be - zeichneten
Fälluh binnen drei Tagen , sonst binnen acht Tagen nach Eintritt des
'‘■io Anzeigepflicht begründenden Umstandes oder nachdem der Hausei¬
gentümer ( Büvolmäehtigte ) hievon Kenntnis erhalten hat , bei der Ge¬
meinde Wien zu erstatten.



b ° Oktober 194 t nt ^ + v . . .
• as ~X .G r re eponci enz " ■* r  _

to H. hez „ 34

Z “ 1<? “ a ™ “ tnunecn - t , d .-„ . hiit  e, " ! ? ™ “ ’ “ i °"
zu erstatten » " u0 vortr « uensmunn

tüi Üb « rtrefcungen und Wiph + n - r 1
§ 2 ? Str .- fdö ' bis 10 CCS RN ■ ° ^ diifi " sieht .
so 5 Mohhte . “ • “ fisWNi »bri„ s „ e , relI , Ms

C<>bt acht  auX ’ s * *aer!

Bas Kommando der Feuerwehr
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Bs sei besonders darauf .hingewiesen , daß sich in . den meisten
Gebäuden noch Luftschutzgeräte , wie Handspritzen , Eimer ', Handfeuer-
löscher usw . befinden , die für die erste LäecLUlfe „ ute Bimste

leisten können . Diese Geräte sollen vor Verschleppung bewahrt,
überprüft und instandgesetat werden . Mit ihrer Hilfe läßt sich auch
in kleineren Betrieben ein . ganz beachtlicher Feuerschutz einrichten
und es wird fast immer möglich sein , Entstehungsbrände entweder

selbst zu - löschen oder doch wenigstens bis zum Eintreffen der Eouer-
wehr in Schach zu halten.

Von - ganz besonderer Wichtigkeit ist es aber , daß jeder Brand
•möglichst schon im Zustande der Entstehung entdeckt wird . lies ist

moglioh , wenn alle Betriebs - und Lagerräume nach Arbeitsschlüß sorg¬
fältig überprüf t werden,L * boi ist besonders auf verdächtigen Bauch-

0dör Frand & Gruch  zu achten . Lie Ursache desselben muß unbedingt fest-
werd " n > . - enu dies nicht gleich «gelingt , sc müssen die be¬

treffenden Baume weiter überwacht werden ; auch kann die Feuerwehr um
Untersuchung der verdächtigen Erscheinungen ersucht werden . Hinter

it -icetojii ^ Brandgeruch ^ erborgen sich oft die gefährlichen Lippelbaum-
^ 1 c ‘"lL’ c 9 ' Lö 0 *ine dus0ndfc ' rc au £ ur  e Anzeichen , zu schweren Zerstörungen
111 in Iwckenironstruntion , ja selbst zur Entstehung von Großfeuern
fuhren können . Laß größere Erzeugung ^ - oder Lagerbetriebe während der

ganzen Nacht durch Konirollgange überwacht werden müssen , ist selbst¬
verständlich.

Brotaufruf für Kinder

\
^ 111 dör  kommenden Woche erhalten in allen Zonen Kinder bis zu
-2  Jahren auf Abschnitt 92 der Lebensmittelkarte 500 Gramm Brot,
sinder von 5 bis 1 ? Jahren außerdem 500 ' Gr ^ inm auf Abschnitt 89 und
Kindl . r von 6 bis 12 Jahren dazu noch 750 Gramm Brot auf Abschnitt 7
der Lebensmittelkarte.

9

Keks statt Kartoffeln,

In der amerikanischen Zone werden in der kommenden Woche an
Stelle von 1400 Gramm Kartoffeln 500 Gramm Keks auf Abschnitt 21 der
Lebensmittelkarte ausgegeben.
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